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Wohnhaus in offener Bebauung, mit Garage, Einfriedung und Garten mit Gartenhaus; traditionell geprägter, 
kubischer Bau, Fassaden mit farbig eingefärbtem Edelputz und Gliederung durch Kolossalpilaster, in 
historischer Gestaltung erhaltener Garten mit Wegesystem, Gehölz- und Staudenbestand, Gartenhaus und 
Bassin, ortsentwicklungsgeschichtliche, baugeschichtliche und gartenkünstlerische Bedeutung

Kurzcharakteristik

Am Nikolaustag des Jahres 1926 wurde von Kaufmann Wilhelm Hecker der Bauantrag eines zu 
errichtenden Landhauses gestellt; für den Entwurf stand Architekt Hermann Mäding aus Mölkau und für die 
Ausführung die Bauhütte Leipzig GmbH bereit. Zwischen April und Oktober 1927 kam das Vorhaben zur 
Umsetzung. Zeitgleich entstand die Einfriedung und wurde das bereits bestehende Gartenhaus zur 
nachträglichen Genehmigung eingereicht. Streng fassen Putzlisenen den kompakt wirkenden Bau, der ein 
rotes Ziegeldach besaß; insbesondere die geplanten kleinen dreieckigen Dachfenster, die originale Haustür 
und einige eiserne Fenstergitter zeigen den modernen Art-Déco-Stil. Zu einer bereits im Kellergeschoss 
eingerichteten Garage kam 1938 eine freistehende massive Garage auf dem Grundstück hinzu. 
Baugeschichtlich und architekturhistorisch wertvolles Zeugnis des Privatwohnungsbaus der 1920er Jahre in 
Leipzig; der Garten ist als Gartendenkmal ausgewiesen. 
LfD/2013

Denkmaltext

1926-1927 (Wohnhaus); 1926-1927 (Einfriedung); 1923 (Gartenhaus)Datierung
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F 09264883 A

2011

Tepper, Tim

Wohnhaus mit Garten und EinfriedungBeschreibung

Fotograf

Aufnahmejahr

Fotonummer

F 09264883 Y

2021

Nitzsche, Mathis

Wohnhaus in offener Bebauung, mit EinfriedungBeschreibung

Fotograf

Aufnahmejahr

Fotonummer
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